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29. VERÖFFENTLICHUNGEN IM BUNDESGESETZBLATT 

Die Bundesgesetzblätter sind über das Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes, 
http://ris.bka.intra.gv.at abrufbar. 

TEIL II 

Nr. 369/2005: Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
über die Verleihung der Bezeichnung „Lehrgang universitären Charak-
ters“ und über den akademischen Grad „Master of Public Administrati-
on“, Hans Sachs Institut Wels, Lehrgang „Public Management“ 

 
 

30. SENATSBESCHLUSS – ÄNDERUNG DES STUDIENPLANES FÜR DAS LEHRAMTS-
STUDIUM AN DER FAKULTÄT FÜR KULTURWISSENSCHAFTEN DER UNIVERSI-
TÄT KLAGENFURT 

Die von der interfakultären Studienkommission Lehramtsstudien am 06.10.2005 per 
Umlauf beschlossene Änderung des Studienplanes für das Lehramtsstudium an der Fa-
kultät für Kulturwissenschaften, veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Universität Kla-
genfurt vom 07.07.2004, 25. Stück, Nr. 243 (redaktionelle Richtigstellung im Mittei-
lungsblatt vom 18.05.2005, 17. Stück, Nr. 154), wurde vom Senat gem. § 124 Abs. 1 
UG i.V.m. § 19 Teil B der Satzung per Umlauf am 28.10.2005 genehmigt und wird wie 
folgt kundgemacht: 
 
Der „§ 9 Anrechnung von Lehrveranstaltungen für AbsolventInnen der Lehramtsprüfung 
an einer Pädagogischen Akademie“ in der bisherigen Form entfällt vollständig und lautet 
nunmehr wie folgt: 
 
„§ 9 Anerkennungsbestimmungen für die pädagogische Ausbildung für Absolventinnen 
und Absolventen der Lehramtsprüfung an einer Pädagogischen Akademie: 
 
Studierende mit abgeschlossener Lehramtsprüfung für die Hauptschulen oder die Poly-
technischen Schulen an einer Pädagogischen Akademie haben als Ergänzung der Erfor-
dernisse der ersten und zweiten Diplomprüfung die Lehrveranstaltungen „Schule und 
Unterricht entwickeln (TWS, 2 SSt.)“, „Aktuelle Themen (LWS, TWS 2 SSt.)“ zu absol-
vieren.“ 
 
 Der Vorsitzende des Senats 
 O. Univ.-Prof. Dr. Peter Heintel 
 
 

31. REKTORAT – FESTLEGUNG DER FRIST FÜR DIE ZWECKWIDMUNG DER STU-
DIENBEITRÄGE 

Die Frist für Auswahl hinsichtlich der Zweckwidmung der Studienbeiträge wird für das 
laufende Studienjahr wie folgt festgelegt: 
 
Wintersemester 2005/06: 21.11.2005 - 17.02.2006 
Sommersemester 2006: 20.02.2006 - 28.05.2006 
 
Ansprechperson für allfällige Einsprüche gem. Satzung D § 6 (Nichtberücksichtigung im 
Verzeichnis der Auswahlberechtigten) ist Frau Vizerektorin Univ.-Prof. Dr. Petra Hesse, 
petra.hesse@uni-klu.ac.at, Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt. 
 
  Für das Rektorat 
  Vizerektorin Univ.-Prof. Dr. Petra Hesse 
 
 

32. WAHLAUSSCHREIBUNG – WAHL DER VERTRETER/INNEN DER PERSONEN-
GRUPPE DER WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER/INNEN IM FORSCHUNGS-
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UND LEHRBETRIEB GEMÄSS § 100 UG 2002 IN DIE FAKULTÄTSKONFERENZ 
DER FAKULTÄT FÜR INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNG UND FORTBILDUNG 
 
Die Wahl findet gemäß Wahlordnung Fakultätskonferenz (Satzung Teil A § 13 Abs. 6) 
unter sinngemäßer Anwendung der Wahlordnung Senat am 
 

Dienstag, dem 13. Dezember 2005 
von 8.45 bis 9.00 Uhr 

im Raum S.006 
 
statt.  
 
Zu wählen sind 6 Mitglieder und 6 Ersatzmitglieder für die Funktionsperiode 
01.01.2006 bis 31.12.2007. 
 
Aktiv wahlberechtigt sind alle Angehörigen der o. a. Personengruppe gemäß § 100 UG 
2002 bzw. unter Berücksichtigung des § 122 Abs. 2 Z 4-8 UG 2002, die der Fakultät für 
Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung zugeordnet sind. 
 
Das Verzeichnis der aktiv Wahlberechtigten liegt ab 29. November 2005 bis zum Tag 
vor der Wahl in den jeweiligen Standortassistenzbüros zur Einsichtnahme für die Wahl-
berechtigten auf. 
 
Die Wahl ist geheim und durch persönliche Stimmabgabe am Wahlort durchzuführen, 
eine Briefwahl ist unzulässig. Diese Wahlkundmachung gilt als Ladung zur Wahl. 
 
Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl obliegt dem Wahlbeauftragten Herrn Ass.-
Prof. Dr. Ernst Kotzmann. 
 
  Der Wahlbeauftragte 
  Ass.-Prof. Dr. Ernst Kotzmann 
 
 

33. WAHLAUSSCHREIBUNGEN - WAHL DER VERTRETER/INNEN DER PERSONEN-
GRUPPE DES ALLGEMEINEN UNIVERSITÄTSPERSONALS GEMÄSS § 101 UG 
2002 IN DIE FAKULTÄTSKONFERENZEN DER FAKULTÄT FÜR KULTURWISSEN-
SCHAFTEN, DER FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN UND INFOR-
MATIK SOWIE DER FAKULTÄT FÜR INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNG UND 
FORTBILDUNG 

Die Wahlen finden gemäß Wahlordnung Fakultätskonferenz (Satzung Teil A § 13 Abs. 6) 
unter sinngemäßer Anwendung der Wahlordnung Senat zu den nachfolgend angeführ-
ten Terminen statt: 
 

Fakultät Datum Uhrzeit Raum 

Kulturwissenschaften Dienstag, 
13. Dezember 2005 

10.00 – 12.00 Uhr z-129 

Wirtschaftswissenschaften 
und Informatik 

Dienstag, 
13. Dezember 2005 

10.00 – 12.00 Uhr z-129 

Interdisziplinäre Forschung 
und Fortbildung 

Dienstag, 
13. Dezember 2005 

08.45 - 09.00 Uhr S 0.0.3 

 
Zu wählen sind jeweils 2 Mitglieder und 2 Ersatzmitglieder für die Funktionsperiode 
01.01.2006 bis 31.12.2007. 
 
Als Wahlbeauftragte für alle Fakultäten fungiert Frau Helene Kobald (1. Stellvertreter: 
Herr Erich Schauer, 2. Stellvertreterin: Frau Elfriede Prantner). 
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Aktiv wahlberechtigt sind alle Angehörigen der o. a. Personengruppe gemäß § 101 UG 
2002, die der jeweiligen Fakultät zugeordnet sind. 
 
Passiv wahlberechtigt sind alle aktiv Wahlberechtigten, die sich bis spätestens Freitag, 
2. Dezember 2005, schriftlich bei der Wahlbeauftragten, Frau Helene Kobald, als Kandi-
dat/inn/en erklärt haben. 
 
Das Verzeichnis der aktiv Wahlberechtigten liegt ab Freitag, 25. November 2005 bis 
zum Tag vor den Wahlen bei der Wahlbeauftragten, Frau Helene Kobald, vormittags zur 
Einsichtnahme für die Wahlberechtigten auf. 
 
Die Wahlen sind geheim und durch persönliche Stimmabgabe am Wahlort durchzufüh-
ren, eine Briefwahl ist unzulässig. Diese Wahlkundmachung gilt als Ladung zur Wahl. 
 
Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen obliegt der Wahlbeauftragten, Frau He-
lene Kobald. 
 
  Die Wahlbeauftragte 
  Helene Kobald 
 

 
34. WAHLAUSSCHREIBUNGEN – WAHL DER VERTRETER/INNEN DER PERSONEN-

GRUPPE DER WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER/INNEN IM FORSCHUNGS- 
UND LEHRBETRIEB GEMÄSS § 100 UG 2002 IN DIE INSTITUTSKONFERENZEN 
DER FAKULTÄT FÜR KULTURWISSENSCHAFTEN, DER FAKULTÄT FÜR WIRT-
SCHAFTSWISSENSCHAFTEN UND INFORMATIK SOWIE DER  FAKULTÄT FÜR IN-
TERDISZIPLINÄRE FORSCHUNG UND FORTBILDUNG 

Die Wahlen für die Funktionsperiode vom 1.1.2006 bis zum 31.12.2007 finden gemäß 
Wahlordnung Institutskonferenz (Satzung Teil A § 13 Abs. 6) unter sinngemäßer An-
wendung der Wahlordnung Senat zu den nachfolgend angeführten Terminen statt: 
 

Institut Wahlbeauftragte/r zu wählen 
sind 

Datum Uhrzeit Raum 

Fakultät für Kulturwissenschaften 

Allgemeine und Vergl. 
Literaturwissenschaft 

VAss. Dr. Reinhard 
Kacianka  

2 Mitglieder 
1 Ersatzmitgl. 05.12.2005 09.00-11.00 i-128 

Anglistik und  
Amerikanistik Anthony Hall, M. A. 

2 Mitglieder 
2 Ersatzmitgl. 23.11.2005 10.15-11.15 i-042 

Erziehungswissenschaft 
und Bildungsforschung 

Ass.-Prof. Dipl.-Theol. 
Dr. Walter Tietze 

3 Mitglieder 
3 Ersatzmitgl. 07.12.2005 10.30-11.00 i-257 

Germanistik 
Ao. Univ.-Prof. Dr. 
Primus-Heinz Kucher 

4 Mitglieder 
4 Ersatzmitgl. 01.12.2005 12.00-12.30 i-145 

Geschichte 
Ass.-Prof. Mag. Dr. 
Christian Domenig 

3 Mitglieder 
3 Ersatzmitgl. 06.12.2005 10.00-12.00 i-111 

Medien- und Kommuni-
kationswissenschaft 

Ass.-Prof. DI Dr. 
Walter Schludermann 

4 Mitglieder 
4 Ersatzmitgl. 30.11.2005 11.30-12.30 i-532 

Philosophie und 
Gruppendynamik 

Ao. Univ.-Prof.  
Dr. Manfred Moser 

2 Mitglieder 
2 Ersatzmitgl. 28.11.2005 11.00 i-171 

Psychologie 
Univ.-Ass. Mag. Eva 
Brunner 

5 Mitglieder 
5 Ersatzmitgl. 14.12.2005 10.00-11.00 i-238 

Romanistik 
Ao. Univ.-Prof.  
Dr. Edgar Sallager 

2 Mitglieder 
2 Ersatzmitgl. 06.12.2005 10.00-12.00 i-064 

Slawistik 
Ass.-Prof. Dr. Herta 
Maurer-Lausegger 

2 Mitglieder 
2 Ersatzmitgl. 06.12.2005 12.00-14.00 i-016 

Sprachwissenschaft und 
Computerlinguistik 

Ao. Univ.-Prof. Dr. 
Gertraud Fenk-Oczlon 2 Mitglieder 06.12.2005 09.00-10.00 i-044 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik 

Geographie und 
Regionalforschung 

Ass.-Prof. Mag. Dr. 
Peter Mandl 

2 Mitglieder 
2 Ersatzmitgl. 01.12.2005 09.00-10.00 i-011 

Informatik-Systeme 
Univ.-Ass. DI Dr. 
Andreas Bollin 

4 Mitglieder 
4 Ersatzmitgl. 05.12.2005 12.30-14.00 E.2.69 
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Institut Wahlbeauftragte/r zu wählen 
sind 

Datum Uhrzeit Raum 

Mathematik 
Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. 
Hermann Kautschitsch 

5 Mitglieder 
5 Ersatzmitgl. 07.12.2005 10.00-12.00 i-201 

Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung 

Soziale Ökologie 
Univ.-Ass. Dr. Heinz 
Schandl 

2 Mitglieder 
2 Ersatzmitgl. 07.12.2005 13.30-14.30 

SR 5 
IFF Wien 

 
Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Angehörigen der o. a. Personengruppe gemäß 
§ 100 UG 2002 bzw. unter Berücksichtigung des § 122 Abs. 2 Z 4-8 UG 2002, die dem 
jeweiligen Institut zugeordnet sind. 
 
Die Wahl ist geheim und durch persönliche Stimmabgabe am Wahlort durchzuführen, 
eine Briefwahl ist unzulässig. Diese Wahlkundmachung gilt als Ladung zur Wahl. 
 
Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl obliegt der/dem jeweiligen Wahlbeauf-
tragten. 
  
 Die Wahlbeauftragten 
  
  

35. WAHLAUSSCHREIBUNGEN – WAHL DER VERTRETER/INNEN DER PERSONEN-
GRUPPE DES ALLGEMEINEN UNIVERSITÄTSPERSONALS GEMÄSS § 101 UG 
2002 IN DIE INSTITUTSKONFERENZEN DER FAKULTÄT FÜR KULTURWISSEN-
SCHAFTEN, DER FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN UND INFOR-
MATIK SOWIE DER FAKULTÄT FÜR INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNG UND 
FORTBILDUNG 

Die Wahlen für die Funktionsperiode vom 1.1.2006 bis zum 31.12.2007 finden gemäß 
Wahlordnung Institutskonferenz (Satzung Teil A § 13 Abs. 6) unter sinngemäßer An-
wendung der Wahlordnung Senat zu den nachfolgend angeführten Terminen statt: 
 

Institut Wahlbeauftragte/r Datum Uhrzeit Raum 

Fakultät für Kulturwissenschaften 

Anglistik und Amerikanistik Helga Klopcic 30.11.2005 09.00 Uhr i-032 

Erziehungswissenschaft und 
Bildungsforschung 

Helene Kobald 01.12.2005 09.00 Uhr i-257 

Germanistik Marlies Ulbing 01.12.2005 09.00 Uhr i-145 

Geschichte Silvia Krachler 05.12.2005 10.00 Uhr i-118 

Medien- und  
Kommunikationswissenschaft 

Gerit Manner 30.11.2005 09.00 Uhr i-532 

Philosophie und Gruppendynamik Kirsten Berger 30.11.2005 09.00 Uhr i-171 

Psychologie Elisabeth Grimschitz 01.12.2005 10.00-10.30 Uhr i-238 

Romanistik Cornelia Stubinger 30.11.2005 09.00 Uhr i-064 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik 

Geographie und Regionalforschung Heide Müller 01.12.2005 09.00 Uhr i-010 

Informatik-Systeme Katja Unterköfler 01.12.2005 09.00 Uhr E.2.81 

Informationstechnologie Angelika Rossak 01.12.2005 09.00 Uhr E.2.61 
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Institut Wahlbeauftragte/r Datum Uhrzeit Raum 

Wirtschaftsinformatik und  
Anwendungssysteme Birgit Winkler 01.12.2005 09.00 Uhr E.1.61 

Mathematik Claudia Waldemeier 01.12.2005 09.00 Uhr i-208 

Rechtswissenschaft Maria Raimund 01.12.2005 09.00 Uhr E.2.46 

Wirtschaftswissenschaften Andrea Jankovic 01.12.2005 11.30-12.30 Uhr E.2.29 

Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung 

Soziale Ökologie  Gerda Gieselmann-
Hoschek 

07.12.2005 13.30-14.30 Uhr SR 5 
IFF Wien 

Unterrichts- und Schulentwicklung Waltraud Rohrer 13.12.2005 08.30 Uhr S.0.03 

  
 Zu wählen ist jeweils 1 Mitglied und 1 Ersatzmitglied. 
 

Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Angehörigen der o. a. Personengruppe gemäß 
§ 101 UG 2002, die dem jeweiligen Institut zugeordnet sind. 
 
Die Wahl ist geheim und durch persönliche Stimmabgabe am Wahlort durchzuführen, 
eine Briefwahl ist unzulässig. Diese Wahlkundmachung gilt als Ladung zur Wahl. 
 
Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl obliegt der/dem jeweiligen Wahlbeauf-
tragten. 
 
 Die Wahlbeauftragten 
 
 

36. AUSSCHREIBUNG DES 1. AKNÖ - WISSENSCHAFTSPREISES 2005/2006 

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich vergibt im Jahr 2006 
erstmalig den AKNÖ-Wissenschaftspreis. Vorrangige Ziele sind die Förderung der Ausei-
nandersetzung mit arbeitnehmerInnen-relevanten Themen sowie die Unterstützung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. 

Teilnahmeberechtigt sind alle StudentInnen an österreichischen Universitäten und 
Fachhochschulen (d.h. auch TeilnehmerInnen an Lehrgängen universitären Charakters) 
sowie JungwissenschaftlerInnen. 

Die Arbeiten müssen bis spätestens 31. März 2006 in elektronischer (pdf-Datei) oder 
Papierform an folgende Adresse übermittelt werden: AKNÖ, SHK „Wissenschaftspreis“, 
Windmühlgasse 28, 1060 Wien, bildung@aknoe.at. 

Weitere Informationen zum AKNÖ-Wissenschaftspreis 2005/06 finden Sie unter 
http://www.noe.arbeiterkammer.at/bildung/. 
 
 

37. AUSSCHREIBUNG EINES FRIEDENSPREISES DER BILKENT UNIVERSITÄT IN 
ANKARA, TÜRKEI 

Das Türkische Generalkonsulat in Salzburg gibt bekannt, dass die Bilkent Universität 
(Institut für Außenpolitik) in Ankara, Türkei, einen Friedenspreis in der Höhe von 
US Dollar 20.000,-- ausschreibt. Bewerber müssen wissenschaftliche Beiträge zur Ent-
wicklung und Verbesserung von internationalen Beziehungen sowie zur Freundschaft 
und Annäherung zwischen den Nationen verfasst haben. 

Bewerbungsfrist: 30. November 2005 (Datum des Einlanges) 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Tel. +90 312 266 28 69, Fax +90 312 266 
28 71, e-mail: fpi@foreignpolicy.org.tr 
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Ein Informationsblatt zur Ausschreibung liegt in der Rechtsabteilung zur Einsichtnahme 
auf. 
 
 

38. AUSSCHREIBUNG FREIER STELLEN AN DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT 
KLAGENFURT 

38.1 Die Alpen-Adria Universität Klagenfurt schreibt gem. §§ 107 Abs. 1 i.V.m. 128 Universi-
tätsgesetz 2002 folgende Stelle zur Besetzung aus: 
 

wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter 
(Assistentin/Assistent) 

 
an der Abteilung für Marketing und Internationales Management des Instituts für Wirt-
schaftswissenschaften, Fakultät für Wirtschaftwissenschaften und Informatik, im Be-
schäftigungsausmaß von 50 % für die Dauer einer Karenzierung (voraussichtlich ein 
Jahr). Voraussichtlicher Beginn des Angestelltenverhältnisses ist der 1. März 2006. 
 
Die Stelle soll der wissenschaftlichen Mitarbeiterin/dem wissenschaftlichen Mitarbeiter 
das Arbeiten an einer Dissertation aus dem Bereich Marketing und Internationales Ma-
nagement ermöglichen.  
 
Der Aufgabenbereich des Arbeitsplatzes umfasst 
 
• die Abhaltung von Lehrveranstaltungen (einschließlich der Prüfungstätigkeiten) 
• die Betreuung von Studierenden 
• die Mitwirkung an Organisations- und Verwaltungsaufgaben  
• die Mitwirkung an Forschungsprojekten der Abteilung 
 
Voraussetzung für die Einstellung ist ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirt-
schaft mit dem Schwerpunkt Marketing und Internationales Management  
 
Erwünscht sind  
• Teamfähigkeit und soziale Kompetenz 
• sehr gute EDV-Kenntnisse (insbesondere SPSS) 
• Erfahrung in selbstständiger Projektabwicklung  
• Erfahrung in der Durchführung von Marktforschungsprojekten - bevorzugt im inter-

nationalen bzw. Business-to-Business Kontext 
• Bereitschaft zur engagierten Lehre 
 
Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim  
wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur 
Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Kopien) bis 07. Dezember 2005 an 
die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Referat für Allgemeine Universitätsverwaltung, 
Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt, zu richten. 
 
Bewerberinnen und Bewerber haben keinen Anspruch auf Abgeltung von entstandenen 
Reise- und Aufenthaltskosten. 
 
 

38.2 Die Alpen-Adria Universität Klagenfurt schreibt gem. §§ 107 Abs. 1 i.V.m. 128 Universi-
tätsgesetz folgende Stelle zur Besetzung aus: 
 

eine Sekretärin/ein Sekretär 
 

an der Abteilung für Weiterbildung und systemische Interventionsforschung, Fakultät 
für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung,  im Beschäftigungsausmaß von 50 % 
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(Basis v3/3). Das Arbeitsverhältnis wird vorerst auf die Dauer eines Jahres eingegan-
gen, mit der Option auf Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Vor-
aussichtlicher Beginn des Angestelltenverhältnisses ist der 2. Jänner 2006. 
 
Der Aufgabenbereich umfasst: 
 Büroadministration 
 Budget- und Personalverwaltung  
 Beschaffung 
 Inventarverwaltung  
 Vor-/und Nachbereitung von Sitzungen 
 Unterstützung der Abteilungsleitung 

 
Voraussetzungen:  
 Einschlägige Ausbildung und/oder Erfahrung in der Sekretariatstätigkeit 
 Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Bürosoftware (Textverarbeitung, Tabellenkal-

kulation, Datenbanken, Präsentationssoftware, Internetanwendungen) 
 Fähigkeit zur selbständigen Arbeit 
 Erfahrung in Projektadministration 
 Teamfähigkeit  

 
Erwünscht sind:  
 Kenntnisse universitärer Organisation und Strukturen und Erfahrung in der Universi-

tätsverwaltung 
 Buchhalterische Grundkenntnisse 
 Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten und Eigeninitiative 
 Bereitschaft zur Weiterbildung 

 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim Personal an und fordert 
daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher 
Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 7. Dezember 2005 an die Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt, Referat für Allgemeine Universitätsverwaltung, Universi-
tätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt zu richten.  
 
Bewerberinnen und Bewerber haben keinen Anspruch auf Abgeltung von entstandenen 
Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstehen. 
 
 


